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Ergänzungsblätter zum Buch 

 
Keplinger / Wimmer 

Kraftfahrgesetz – Praxiskommentar  
15. Auflage 

 
 

Der Novellenspiegel ist zu ergänzen: 
 

BGBl. I Nr. 19/2025 (Art. 1; Änderung des KFG; IA 241/A BlgNR 28 GP; AB 92 BlgNR  
28. GP) 

BGBl. I Nr. 50/2025 (Art. 104; Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz; RV 129 BlgNR  
28 GP; AB 151 BlgNR 28. GP) 

BGBl. I Nr. 98/2025 (Art. 7; Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 Teil Steuern; RV 310 
BlgNR 28. GP; AB 333 BlgNR 28. GP) 

BGBl. I Nr. 17/2026 (Art. 2; RV 411 BlgNR 28. GP; AB 431 BlgNR 28. GP)1 
 
 

§ 1 Abs. 2a hat zu lauten: 
 
[ab 01.10.2026] 
 (2a) Nicht als Kraftfahrzeuge, sondern als Fahrräder im Sinne der StVO 1960 gelten 
auch elektrisch angetriebene Fahrräder mit 

1.  einer Nenndauerleistung von nicht mehr als 250 Watt und 
2.  einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h, sofern es sich nicht um 

Fahrzeuge der Klasse L1e-B gemäß der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 über die 
Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädri-
gen Fahrzeugen, ABl. Nr. L 60 vom 2.3.2013, in der Fassung der Verordnung  
(EU) 2024/2838, ABl. Nr. L 2024/2838 vom 7.11.2024, handelt. 

 
 
§ 1 Abs. 2b wird eingefügt: 
 
 (2b) Nicht als Kraftfahrzeuge gelten elektrisch betriebene Klein- und Miniroller gemäß  
§ 2 Abs. 1 Z 22a StVO 1960. 
 
 
§ 40b Abs. 6 Z 3 hat zu lauten: 
 

3.  Geheimhaltung über alle ihnen ausschließlich aus der Besorgung der übertrage-
nen Aufgaben bekannt gewordenen Tatsachen zu wahren, soweit und solange 
dies aus den in den in § 6 Abs. 1 des Informationsfreiheitsgesetzes – IFG, BGBl. 
I Nr. 5/2024, genannten Gründen erforderlich und verhältnismäßig ist, 

 
 

 
1  Die mit dieser Novelle erfolgten Änderungen, bei denen lediglich Minister(iums)bezeichnungen ange-

passt wurden, werden im Folgenden nicht angeführt. 
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§ 44 Abs. 1 lit. e wird eingefügt: 
[ab 01.07.2026] 
e) die Bundesfinanzverwaltung dies für ein Fahrzeug beantragt, für das eine Anrech-

nung der Normverbrauchsabgabe gemäß § 12b Normverbrauchsabgabegesetz, 
BGBl. Nr. 695/1991 in der jeweils geltenden Fassung erfolgt ist. 

 
 
§ 48a Abs. 6 hat zu lauten: 
 
 (6) Die Behörden können sich bei der Administration der Kennzeichen (§ 48 sowie 
Abs. 2) aus Gründen der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auch einer 
Unterstützung durch Dritte bedienen. In diesem Fall ist eine vertragliche Vereinbarung 
erforderlich. Ein derartiger Vertrag hat jedenfalls die Verpflichtung des betreffenden Ver-
tragspartners zur Geheimhaltung im Sinne des § 40b Abs. 6 Z 3 zu enthalten. 
 
 
§ 102d Abs. 3 Z 3 hat zu lauten: 
 

3.  Geheimhaltung über alle ausschließlich aus der Besorgung der übertragenen 
Aufgaben bekannt gewordenen Tatsachen gewahrt wird, soweit und solange dies 
aus den in § 6 Abs. 1 IFG genannten Gründen erforderlich und verhältnismäßig 
ist. 

 
 
§ 123 Abs. 3a wird eingefügt: 
 
[ab 01.07.2026] 
 (3b) Durch Verordnung des Landeshauptmanns können mit Zustimmung der Ge-
meinde deren Organe der Straßenaufsicht, die mit Angelegenheiten der Parkraumüber-
wachung (Überwachung des ruhenden Verkehrs iSd § 95 Abs. 1a StVO und der Kurzpark-
zonen) befasst sind, mit der Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des § 36 
lit. e durch Maßnahmen zur Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
betraut werden. Im Gebiet einer Gemeinde, in der die Landespolizeidirektion zugleich Si-
cherheitsbehörde erster Instanz ist, darf eine solche Verordnung nur mit deren Zustim-
mung erlassen werden. Im Falle einer solchen Betrauung dürfen die anlässlich der Über-
wachung erhobenen Daten des Kennzeichens der Sicherheits- und Kraftfahrbehörde 
nach Maßgabe der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zu Zwecken der 
Fahndung (§ 24 SPG) und der Überwachung der Versicherungspflicht (§ 61 KFG) auto-
mationsunterstützt zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
§ 130 Abs. 5 hat zu lauten: 
 
 (5) Die Mitglieder des Beirates und ihre Ersatzmitglieder sind mit Handschlag zu ver-
pflichten, ihre Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben. Auf die Mitglie-
der des Beirates und ihre Ersatzmitglieder ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 
1979 – BDG 1979, BGBl. Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden, auch wenn kein Dienst-
verhältnis zum Bund besteht. Keine Geheimhaltungspflicht gilt jedoch für die Berichter-
stattung eines öffentlich Bediensteten an seine Dienststelle. Das Amt eines Mitgliedes 
des Beirates ist ein unentgeltliches Ehrenamt; seine Ausübung begründet keinen An-
spruch auf Entschädigung für Reisekosten oder Zeitversäumnis. 
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§ 134 Abs. 1b hat zu lauten: 
 
 (1b) Die Verstöße gegen die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und (EG) Nr. 165/2014 
werden anhand des Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG, in der Fassung der delegier-
ten Richtlinie (EU) 2024/846, ABl. Nr. L vom 31.5.2024, S 1, nach ihrer Schwere in vier 
Kategorien (schwerste Verstöße – sehr schwere Verstöße – schwere Verstöße – gering-
fügige Verstöße) aufgeteilt. Die Höhe der Geldstrafe ist nach der Schwere des Verstoßes 
zu bemessen und hat im Falle eines schweren Verstoßes nicht weniger als 200 Euro, im 
Falle eines sehr schweren Verstoßes nicht weniger als 300 Euro und im Falle eines 
schwersten Verstoßes nicht weniger als 400 Euro zu betragen. Dies gilt auch für Verstöße 
gegen die Artikel 5 bis 8 und 10 des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des 
im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), die ebenso nach 
Maßgabe des Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG einzuteilen sind. Weiters gilt dies 
auch für Verstöße gegen Artikel 465 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Anhang 31 Teil B 
Abschnitt 2, Artikeln 4 bis 6 und 7 Abs. 4 und 5 und Abschnitt 4 des Abkommens, ABl. 
Nr. L 149 vom 30.4.2021, die ebenso nach Maßgabe des Anhanges III der Richtlinie 
2006/22/EG einzuteilen sind. 
 
 
§ 135 Abs. 47, 48, 49 und Abs. 50 werden angefügt: 
 
 (47) Die Änderung des § 134 Abs. 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
19/2025 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 

 (48) § 40b Abs. 6 Z 3, § 48a Abs. 6, § 102d Abs. 3 Z 3 und § 130 Abs. 5 in der Fassung 
des Informationsfreiheits-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. 50/2025, treten mit  
1. September 2025 in Kraft. 
 

 (49) § 44 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2025, tritt mit 1. Juli 2026 
in Kraft. 
 

 (50) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/2026 treten in Kraft: 
1.  § 2 Z 31 und 43 lit. b, § 5 Abs. 2, § 11 Abs. 6 und 10, § 24 Abs. 3, 7, 8, 9 und 10,  

§ 26a Abs. 4, § 27 Abs. 5, § 27a Abs. 2, 3 und 4, § 28 Abs. 3, § 28a Abs. 1, 4a, 4b, 
7 und 8, § 28b Abs. 1, 2, 3, 4, 5, 5b und 6, § 28c Abs. 2, § 28d Abs. 1, 3, 4 und 5,  
§ 29 Abs. 2, 3, 4 und 8, § 30 Abs. 1, 2, 3 und 6, § 30a Abs. 4, 5, 8, 8a und 11, § 31 
Abs. 6, § 32 Abs. 1, 3 und 5, § 34 Abs. 1 und 6, § 34a Abs. 1 und 4 Z 1, Abs. 6 und 
7, § 35 Abs. 4, 5, 7a und 8, § 37 Abs. 2 lit. g, § 40 Abs. 2a und 5, § 40a Abs. 1, 2 
und 4 Z 2, § 40b Abs. 8, § 41 Abs. 2, § 41a Abs. 3, 4, 8 und 9, § 43 Abs. 1b, § 47 
Abs. 4, § 48 Abs. 5, § 48a Abs. 2, 49 Abs. 4, 5, 5a, 5b, 5c und 5d, § 56 Abs. 2 und 
4, § 57a Abs. 2, 2b, 7, 7a, 7b und 7c, § 57c Abs. 2, 5 Z 1 und Abs. 10, § 58 Abs. 2, 
4 und 5, § 58a Abs. 4, 5, 7 und 9, § 59 Abs. 3, § 81 Abs. 4, § 82 Abs. 1a, § 84  
Abs. 6, § 92 Abs. 2 Z 1, § 94 Abs. 2, § 97 Abs. 3, § 101 Abs. 1 lit. e und Abs. 7a,  
§ 102 Abs. 3, 3b, 10a und 11c, § 102a Abs. 3 und 9, § 102b Abs. 1, 2, 4 und 7,  
§ 102d Abs. 1, 2, 4, 6, 7 und 9, § 103b Abs. 3 und 5, § 103c Abs. 4, § 109 Abs. 9,  
§ 112 Abs. 2, § 114 Abs. 7, § 114a Abs. 2 und 3, § 114b Abs. 3 Z 5, § 116 Abs. 12, 
§ 117 Abs. 1 und 4, § 123a Abs. 1, 2 Z 3 und 4 und Abs. 3, § 124 Abs. 1 und 3,  
§ 130 Abs. 1, 3 und 6, § 131a Abs. 2, 6 und 7, § 131b Abs. 1 und 3 Z 1, § 132  
Abs. 4 und 5 sowie § 136 Abs. 1, 1a, 3b, 5, 6 und 7 mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung; 

2.  § 1 Abs. 2b mit 1. Mai 2026; 
3.  § 123 Abs. 3b mit 1. Juli 2026; 
4.  § 1 Abs. 2a mit 1. Oktober 2026. 
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